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§ 12 ProkG Leitender
Prokuraturanwalt

 ProkG - Finanzprokuraturgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.08.2020

1. (1)Jedem Geschäftsfeld steht ein Leitender Prokuraturanwalt vor. Ihm obliegt die unmittelbare Dienst- und

Fachaufsicht über die im jeweiligen Geschäftsfeld tätigen Bediensteten, insbesondere

1. 1.die Koordination der Aufgabenerfüllung im Geschäftsfeld,

2. 2.die Erstellung und regelmäßige Anpassung von Grundsätzen für die Verteilung der Geschäftsfälle im

Zusammenwirken mit den im Geschäftsfeld tätigen Prokuraturanwälten,

3. 3.die Führung der jährlichen Mitarbeitergespräche und Teamarbeitsgespräche im Sinne des Beamten-

Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG 1979), BGBl. Nr. 333,

4. 4.die Festlegung konkreter Leistungsziele unter Einbeziehung der Bediensteten des Geschäftsfeldes und die

anschließende Verhandlung der Zielvereinbarung mit dem Präsidenten der Finanzprokuratur,

5. 5.die Erstellung eines jährlichen Konzepts über die Weiterbildung der Bediensteten des Geschäftsfeldes,

6. 6.die Umsetzung des vom Präsidenten erstellten Fortbildungsprogramms;

7. 7.die Ausbildung der Bediensteten, die noch nicht die Grundausbildung beendet haben, im

Zusammenwirken mit den Prokuraturanwälten des Geschäftsfeldes.

2. (2)Der Leitende Prokuraturanwalt kann vom Präsidenten durch Bescheid oder bei privatrechtlich begründeten

Dienstverhältnissen durch schriftliche Erklärung von seiner Funktion abberufen werden, wenn er die Aufgaben

nach Abs. 1 nachhaltig mangelhaft wahrnimmt oder schwerwiegend verletzt. Mit der Abberufung von dieser

Funktion ist der Verlust von damit verbundenen Zulagen und Nebengebühren verbunden; unbeschadet dessen

bleibt er Prokuraturanwalt.

3. (3)Die Funktion des Leitenden Prokuraturanwaltes ist auszuschreiben. Die Bestimmungen des AusG sind

anzuwenden. Der Leitende Prokuraturanwalt hat jedenfalls die Voraussetzungen für die Bestellung zum

Prokuraturanwalt zu erfüllen.
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